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ANFRA GEBEAN TWOR TUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Steinbach und Genossen vom 21.4.19931 

Zl. 4646/J-NR/1993 "überbauung des 
..J 

Wiener Westbahnhofes" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten 

Zu den Fragen 1. 2. 3 und 4: 

4586 lAB 

1993 "06- 1 b 

zu 4~4b /J 

"Wie ist der Stand der Verhandlungen mit der Gemeinde Wien bezüglich des 
Nutzungsvertrages? 

Welche Form der Nutzungsabtretung präferieren die 6BB? 

Welcher Stichtag wird von den 6BB für die Nutzungsabtretung ins Auge gefaßt? 

Wie hoch ist der Quadratmeterpreis bzw. Mietpreis der bebaubaren Platte?" 

Die Stadt Wien hat bisher lediglich ihr Interesse u.a. an den 
überbaubaren Flächen des Bahnhofes Wien Westbahnhof bekundet. 
Bislang ist es noch zu keinen konkreten Verhandlungen gekommen. 

daher sind auch noch keine Termine und Preise für eine Nutzungs

abtretung absehbar. 

Gegenwärtig werden überbauungen in der Rechtsform des Superädi

fikats durchgeführt. 

Zu den Fragen 5 und 6: 
"We7che Art der Bebauung ist aus Sicht der 6BB möglich? 
In welchem Ausmaß wird die Schaffung von Grünflächen machbar sein? 

Wievie7e Wohnungen sind geplant? 
Welche Rolle spie7t in diesem Zusammenhang der soziale Wohnbau?" 

Aus Sicht der (Jßß sindgrundsätz7ich die meis-ten ßebauungsar

beiten durchführbar. Seitens der l!Jautrli{jer sind jedoch Ein

schränkungen aus technischen, r~cht7ichen und wirtschaftlichen 

Gründen zu erwarten. 
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Extensive Begrünung (Ba7kon- und Dachbegrünung) ist in größerem 

Umfang mög7 ich. 

Bezüg7ich eventue77 gep7anter Wohnungen muß an die Stadt Wi~n 
verwiesen werden. 

. 
Wien, Ab. JVM-I 1993 
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